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Leistungsverzeichnis für die Verwaltung von Wohnungseigentumsobjekten:

· Verwaltung der Liegenschaft nach den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes, Mietrechtes, Heizkostenabrechnungsgesetzes u.a. unter  Berücksichtigung schriftlicher Mehrheitsbeschlüsse der Wohnungseigentumsgemeinschaft.

· Übersichtliche Kontoführung durch Einrichtung eines eigenen Girokontos für jede Wohnungseigentumsgemeinschaft und Abwicklung des anfallenden Zahlungsverkehrs über dieses Konto.

· Verwaltung der Investitionsrücklage auf einem eigenen Sparkonto für jede Eigentumsanlage zu bestmöglichen Bedingungen.

· Führung der Treuhandbuchhaltung.

· Erstellen und Einreichen der Umsatzsteuervoranmeldungen und Jahresumsatzsteuererklärung - somit Kostenersparnis für die WEG durch Vorsteuerabzugsberechtigung.

· Erstellen der Betriebskostenabrechnung lt. ÖNORM binnen der gesetzlichen Frist.
· Erstellen und/oder Einarbeiten der Heizkostenabrechnung in die Betriebskostenjahresabrechnung.
· Jährliche Kostenvorausschau. 

· Vorschreibung der monatlichen Akontierungen, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Mahnung säumiger Zahler und allenfalls gerichtliche Eintreibung von Außenständen.

· Vertretung der Wohnungseigentumsgemeinschaft im Rahmen der ordentlichen Verwaltung vor Verwaltungs- und Finanzbehörden.

· Organisation der notwendigen Reinigungsarbeiten und der Hausmeistertätigkeit;
· Einholung von Kostenvoranschlägen und Veranlassung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten.

· Abwicklung des mit einer ordnungsgemäßen Hausverwaltung zusammenhängenden Schriftverkehrs.

· Abhaltung der Eigentümerversammlung lt. Wohnungseigentumsgesetz 2002.
· Durchführung von Beschlussfassungen lt. Wohnungseigentumsgesetz 2002.

· Begehung der Wohnanlage nach Bedarf.

· Überwachung und gegebenenfalls Anpassung des Versicherungsschutzes der Wohnanlage. 

· Auf Wunsch der Eigentümer Erstellen einer dem Objekt angepassten Hausordnung.
Folgende Leistungen sind nicht im Pauschalhonorar enthalten und werden allenfalls gesondert verrechnet:
· Abhalten zusätzlicher Eigentümerversammlungen;
· Arbeiten im Zusammenhang mit Großreparaturen, Abwicklung von Förderungsdarlehen oder Zuschüssen (z.B. Altbausanierung) jeweils nach Aufwand;
· Leistungen, die von einzelnen Eigentümern (insbesondere in subjektivem Interesse) außerhalb der Verwaltung der Gesamtliegenschaft verlangt werden, nach Aufwand;
· Anfertigung von Kopien auf Wunsch einzelner Eigentümer; 
· Entschädigung bei Verwaltungsübergabe für den damit verbundenen Mehraufwand in Höhe von drei Monatshonoraren zzgl. 20% Ust.
